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Tagesordnungspunkt

MafRnahmenprogramm 2026 - 2028

Beschlussvorschlag:

Der AMV beschliet das Mallnahmenprogramm von Mobilitat und Verkehrsflachen fir die
Jahre 2026 bis 2028 (Anlage 1).




Kurzzusammenfassunq:

Kurzbegriindung:

(...)

Risikobewertung:

(...)

Auswirkungsubersicht Klimarelevanz:

keine
Klimarelevanz:

positive Klimarelevanz:

negative
Klimarelevanz:

Eine Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur ist
aufgrund des hohen Sanierungsrickstands
grundsatzlich alternativlos. Bei der
Erneuerung sollte soweit technisch mdglich
und sinnvoll darauf geachtet werden, dass
wiederverwendbare Materialien aufbereitet
und wieder eingebaut werden, um
Ressourcen und Transportaufwand zu sparen.
Die bei ausbleibender Sanierung aktuell
erforderlichen UnterhaltungsmafRnahmen sind
weder wirtschaftlich noch unter 6kologischen
Gesichtspunkten vertretbar, dies gilt auch fur
Reibungswiderstand und Verschleil3 bei den
Fahrzeugen. Bei Asphaltfahrbahnen soll, wo
technisch madglich und sinnvoll, helles
Gesteinsmaterial verwendet werden, um eine
mdglichst helle Oberflache zu erreichen
(Albedo Effekt). Zudem werden MalRnahmen
zur Klimaanpassung weitmdglichst

bericksichtigt.

Weitere notwendige Erlauterungen:

(...)

Finanzielle Auswirkungen:

keine Mehrertrage:
Auswirkungen:

Mehraufwendungen:

Ifd. Jahr Folgejahre

Ifd. Jahr Folgejahre

konsumtiv: X
investiv: X
planmaRig: X

auBerplanmaRig:




Weitere notwendige Erlauterungen:

(...)

Personelle Auswirkungen:

keine Einsparungen: Einstellungen:
Auswirkungen:

planmaBig

auBerplanmabBig:

kurzfristig:

mittelfristig:

langfristig:

Weitere notwendige Erlauterungen:

(...)

Sachdarstellung/Begriindung:

HINWEIS: Das MaBnahmenprogramm fur Mobilitat und Verkehr fiir die Jahre 2026 bis
2028 wurde vor der Ratssitzung am 24.03.2026 erarbeitet, in der der
Haushaltsbegleitbeschluss gefasst wurde. Daher konnten die Punkte aus dem
Haushaltsbegleitbeschluss, die sich auf das MaBnahmenprogramm beziehen, noch
nicht eingearbeitet werden. Zum nachsten AMV wird dies erganzt und eine
vollstandige Liste des MaBnahmenprogramms bis zum Zieljahr 2030 zum Beschluss
vorgelegt. In dieser werden auch die Informationen zu Kosten und Finanzierung,
soweit dazu bereits jetzt belastbare Aussagen getroffen werden kénnen, erganzt.

Fiir die Verwaltung ist dennoch bereits jetzt ein Beschluss fiir den Zeithorizont der
nachsten drei Jahre wichtig, damit auf dieser Grundlage der kommende Haushalt
vorbereitet werden kann. Anderungen aufgrund des Haushaltsbegleitbeschlusses
koénnen sich hierbei gegebenenfalls noch ergeben und werden bis zur 0. g. Vorlage
des bis 2030 erstellten MaBnahmenprogramms eingearbeitet.

Mit dem erstmaligen Beschluss des in neuer Form vorgelegten Malhahmenprogramm von
Mobilitat und Verkehrsflachen (Drucksachen-Nr. 0728/2024) wurde das
MalRnahmenprogramm fiir die Jahre 2025 bis 2027 eingefiihrt. Diese Priorisierungsliste
wurde seitdem fortlaufend Uberpruft und in einem intensiven Abstimmungsprozess zwischen
den verantwortlichen Fachabteilungen 6-60, 6-64, 7-66 und 7-68 fortgeschrieben. Die nun
vorliegende Liste (Anlage 1) berlcksichtigt neben den aktuellen Planungsstanden und
bekannten Sachverhalten auch die Personalkapazitaten in der Verwaltung.

Die Blrgerschaft und Wirtschaft sollen weiterhin informativ eingebunden werden. Dies erfolgt
zum einen im Rahmen der jahrlichen 6ffentlichen Vorlage des MalRnahmenprogramms im
AMV. Zum anderen erfolgt wie bisher eine auf die Bedurfnisse angepasste Information bzw.
Beteiligung der Offentlichkeit im Rahmen der jeweiligen Projekte.




Mit dem Beschluss zum Maflinahmenprogramm von Mobilitdt und Verkehrsflachen wurden
auch folgende Standards bei der Bearbeitung von Stral3enplanungen im bebauten
Siedlungszusammenhang als verbindlich festgelegt.

Standards:

1. Sicherheit: Alle Verkehrsplanungen und Sanierungen erfolgen unter der Pramisse
der groten Sicherheit fur alle Verkehrsteilnehmer.

2. Barrierefreiheit: MaRnahmen zur Barrierefreiheit werden immer umgesetzt. Dazu
zahlen neben barrierefreien Kreuzungen und Einmindungen auch das Freihalten von
Sichtdreiecken, sowie nach Mdaglichkeit und Erfordernis die Schaffung von neuen
barrierefreien Querungsmdglichkeiten. Verkehrsrdume sollen so gestaltet werden,
dass diese von allen (insbesondere Kinder, Senioren und mobilitdtseingeschrankte
Personen) selbststandig und sicher genutzt werden kénnen.

3. Bushaltestellen: Bushaltestellen und deren Zuwegungen sind entsprechend des
,Konzepts zur Priorisierung von Bushaltestellen fur die barrierefreie Umgestaltung®
immer barrierefrei auszubauen.

4. Radinfrastruktur: Radinfrastrukturen werden, je nach ortlichen Gegebenheiten und
verkehrlichen/verkehrsrechtlichen  Erfordernissen  umgesetzt. Das  kdnnen
Schutzstreifen, Radfahrstreifen, Piktogramm-Ketten, separate Radwege oder
Fahrradstral3en sein.

5. Klimaanpassung: Malnahmen zur Minderung der Folgen von
Starkregenereignissen sowie zur Vermeidung oder Reduzierung von Hitzeinseln
sollen soweit raumlich mdglich umgesetzt werden (Entsiegelung, Begrinung,
zusatzliche Baumpflanzungen, Schutz bestehender Begriinung/Baume).

6. Parkraum: Die Errichtung von Stellpldtzen, insbesondere Radabstellanlagen,
Behindertenstellplatzen sowie Lieferzonen werden soweit mdglich integriert.
Ladepunkte flr E-Infrastruktur werden entsprechend des Ladeinfrastrukturkonzeptes
berilcksichtigt.

7. Aufenthaltsqualitiat: Der o6ffentliche Raum soll vermehrt ein Ort der Begegnung
werden. Die Stralenraume sollen so gestaltet werden, dass Birger sich treffen und
Kinder spielen kdnnen. Dazu zahlt z. B. die Errichtung von Bénken oder die Anlage
von Verkehrsberuhigten Bereichen.

8. Kanalanschliisse: Im Vorfeld der Planung zu Deckensanierungen und Vollausbau
werden die Abwasser-Kanalanschlisse der Haushalte Uberprift, damit Stralken im
Nachgang zu einer Sanierung bei schadhaften Anschlissen ans stadtische Kanalnetz
nicht wieder aufgerissen werden muissen.

(Anm.: Hier hat sich in der Praxis gezeigt, dass eine Uberpriifung aller
Hausanschlussleitungen durch die Verwaltung nicht leistbar ist, sodass sich das



Abwasserwerk auf die Vorab-Uberpriifung der Hauptleitungen und Schachtbauwerke
beschrdnkt und den Eigentimern friihzeitig —mit  Ankiindigung einer
StraBenbaumalinahme empfohlen wird, die jeweiligen Hausanschliisse lberpriifen zu
lassen.)

9. Externe Versorgungstrager: Planungen der externen Versorgungstrager werden
regelmafig erfasst und mit der Mallnahmenplanung Mobilitat- und Verkehrsflachen
abgestimmt.

AuRerhalb dieser Bereiche legt die Verwaltung bei Malnahmen, fir die ein
MafRnahmenbeschluss voraussichtlich erforderlich wird, vor Beginn der Planung Vorschlage
zum Beschluss vor, welche MaRnahmen/Standards bei der weiteren Planung nach
Moglichkeit Berticksichtigung finden sollen.

Die Liste spiegelt den aktuellen Arbeitsstand wider und ist nicht als abgeschlossen zu
verstehen. Durch Konzepte wie z.B. die Umsetzung von barrierefreien Bushaltestellen, durch
eine Verschlechterung des Strallenzustandes, der eine kurzfristige Sanierung erfordert,
durch fehlende Grunderwerbsmdglichkeit oder ausstehende LeitungsmafRnahmen und nicht
zuletzt durch andere politische Schwerpunktsetzungen kann und wird es zu Verschiebungen
oder Anpassungen des Mallnahmenprogramms kommen. Beabsichtigt ist daher weiterhin,
diese Liste regelmafig zu Uberprifen, ggf. anzupassen und dem AMV einmal im Jahr zum
Beschluss vorzulegen. Aktuell umfasst die Liste rund 270 MalRnahmen, von denen rund 65 in
den nachsten 3 Jahren umgesetzt werden sollen.

Das Malinahmenprogramm von Mobilitdt und Verkehrsflachen enthalt folgende Angaben:

e StralRenname,

e Abschnitt der Stral3e, der voraussichtlich betroffen ist,

e ggf. Ubergeordnetes Projekt bzw. Zusammenhang mit anderen Mafnahmen,

e Dbeabsichtigte  EinzelmalRnahmen (z. B. Vollausbau, @ Deckensanierung,
Markierungsarbeiten etc. (soweit zum jetzigen Projektzeitpunkt bereits feststehend)),

e 0b es sich um eine MaRlnahme nach dem Baugesetzbuch oder KAG handelt bzw. ob
diese Malinahme voraussichtlich geférdert wird. Daraus ist erkennbar, ob eine
Beitragspflicht fur die Grundstlckseigentumer besteht. Die KAG-Beitrage werden seit
2024 durch das Land ubernommen sowie

e beabsichtigtes Jahr des Umsetzungsbeginns

Je nach Projekt wird die Verwaltung Forderantréage bei der Bezirksregierung (kommunaler
StraBenbau, Nahmobilitat) oder beim go.rheinland (Barrierefreiheit OPNV) stellen. Diese sind
in der Regel mit einem Jahr Vorlauf zur geplanten BaumaRRnahme einzureichen. Erst mit
dem Bewilligungsbescheid steht fest, ob und in welcher Héhe eine Mallnahme geférdert
wird. Das MalRnahmenprogramm wird bei Bedarf der Bezirksregierung Koéln als
Einplanungshilfe fir die Fordermittelbewirtschaftung zur Verfugung gestellt.



	Beschlussvorschlag:
	Kurzzusammenfassung:
	Sachdarstellung/Begründung:



